
8. Anhänge

8.1 Standards Kinderanwaltschaft

Standards für die Rechtsvertretung von Kindern in gerichtlichen

und verwaltungsrechtlichen Verfahren

Präambel der Standards für die Rechtsvertretung von Kindern1 , 2

Die Rechtsvertretung von Kindern verbindet grosses Engagement für die In-

teressen von Kindern bei gleichzeitigerWahrung von professioneller Distanz.

Sie ist sich bewusst, dass für Kinder die Verfahren, in die sie involviert sind,

oft schwierig zu verstehen sowie mit Unsicherheiten und unter Umständen

mit negativen Erfahrungen verbunden sind.Die Rechtsvertretung verhält sich

transparent und offen. Diese nimmt das Kind und seine Anliegen ernst. Ins-

besondere informiert sie das Kind seinemAlter und seiner Reife entsprechend

über Inhalt, Ablauf sowie Einflussmöglichkeiten/seine Rechte im Verfahren

und die Rollen der verschiedenen Involvierten. Sie berücksichtigt das kindli-

che Zeitempfinden und passt die Rahmenbedingungen entsprechend an. Sie

setzt sich für kindgerechte Verfahren ein. Die Rechtsvertretung interveniert,

1 Der Begriff »Rechtsvertretung« entspricht den Leitlinien des Europarates für eine kind-

gerechte Justiz und steht für BezeichnungenwieKindesverfahrensvertretung, Prozess-

beistand, Verfahrensbeistand und weitere.

2 Unter Kindern werden Kinder und Jugendliche Verstanden.

https://doi.org/10.14361/9783839464441-009 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839464441-009
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


228 Kindesvertretung

wenn immer möglich, deeskalierend, ressourcenorientiert und kooperati-

onsbezogen. Sie bekennt sich zu einer Null-Toleranz-Haltung gegenüber

sexueller Ausbeutung,Missbrauch und anderen Grenzverletzungen.

1. KOMPETENZEN

1.1. Fachliche Kompetenz

Eine juristische, sozialarbeiterische, psychologische, sozialpädagogische oder

medizinische Grundausbildung (Universitäts-/Fachhochschulabschluss oder

gleichwertiger Fachabschluss) sowie bei einem zertifizierten Aktivmitglied ei-

ne komplementäre Zusatzqualifikation für psycho-sozialpädagogische Fach-

personen im juristischenBereich und für juristische Fachpersonen impsycho-

sozial-pädagogischen Bereich werden vorausgesetzt.

1.2. Kommunikative Kompetenz

DieRechtsvertretung ist inder Lage,Gesprächemit einemKindentwicklungs-

adäquat zu führen und sich mit Fachpersonen unterschiedlicher Disziplinen

auszutauschen.

1.3 Persönliche Kompetenz

Die Rechtsvertretung zeichnet sich durch Belastbarkeit, Konflikt- und Ver-

mittlungsfähig- keit, Empathie und die Fähigkeit zur Selbstreflexion aus und

weist Erfahrung im Umgangmit Kindern und Jugendlichen auf.

1.4 Berufspraktische Kompetenz

Drei Jahre Berufserfahrung in einem Bereich der Grundausbildung werden

vorausgesetzt.

2. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

2.1 Voraussetzungen für die Fallübernahme

Unabhängigkeit

Die Rechtsvertretung prüft vor der Übernahme eines Mandats, ob die Vor-

aussetzung für dessen unabhängige Ausübung gegeben ist. Unabhängigkeit

bedeutet insbesondere, dass die Rechtsvertretung im Umfeld des vertretenen

Kindes keiner anderenPersonoder Institution verpflichtet ist undauchkeinen

entsprechenden Anschein erweckt.Mitglieder/Angestellte einer Behörde oder
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einer privaten oder öffentlich-rechtlichen Kindesschutzinstitution können

nur außerhalb des jeweiligenKantons und nur dann einMandat übernehmen,

wenn die jeweilige Behörde oder Institution aktuell oder in der Vergangenheit

nicht bereits mit dem Kind bzw. dessen Umfeld befasst war.

Fallspezifische Kompetenz

Die Rechtsvertretung prüft, ob sie über die im konkreten Fall erforderlichen

Kompetenzen verfügt.Wenn nötig eignet sie sich das zusätzlich erforderliche

Wissen an oder zieht eine Fachperson bei.

Zeitliche Verfügbarkeit

Die Rechtsvertretung ist sich bewusst, dass Rechtsvertretungen von Kindern

und Jugendlichen eine hohe zeitliche Verfügbarkeit erfordern, oft dringend

sind und Besprechungen bisweilen kurzfristig und eventuell am Aufenthalts-

ort des Kindes stattfindenmüssen. Sie rechnet eine Reserve zum voraussicht-

lichen Zeitaufwand ein.

Klärung der Finanzierung

Die Regelung der Honorierung der Rechtsvertretung darf in keinem Fall de-

renUnabhängigkeit beeinträchtigen.Rechtsvertreter/innen nehmen überdies

nie Honorare direkt von Kindern und Jugendlichen entgegen. Deshalb strebt

die Rechtsvertretung in aller Regel die behördliche oder gerichtliche Einset-

zung an. Wird diese abgelehnt, ist die Finanzierung über unabhängige Stif-

tungen oder – ausnahmsweise und wenn eine Interessenkollision oder deren

AnscheinerweckungmitSicherheit ausgeschlossenwerdenkann–überPerso-

nen aus demUmfeld des betroffenenKindes sicherzustellen. In familienrecht-

lichen und Kindesschutzverfahren ist die direkte Finanzierung über Personen

aus demUmfeld des Kindes ausgeschlossen.

2.2 Auftragsklärung

Die Rechtsvertretung befragt das Kind zu seinen Anliegen, klärt es über seine

Rechte, über die Möglichkeiten und Grenzen von deren Durchsetzung, über

die Bedeutung des Kindeswillens, des Kindeswohls und die Rolle der Rechts-

vertretung auf. Sie formuliert den Auftrag für das Kind in einer verständli-

chen Sprache. Die Rechtsvertretung sichert dem Kind Vertraulichkeit zu, so-

weit nicht gravierende Kindeswohlgefährdungen drohen.
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2.3 Interessen des Kindes

Die Rechtsvertretung stellt den persönlichen Kontakt zum Kind und allenfalls

Drittpersonen aus dessen Umfeld her, nimmt Einsicht in die verfügbaren Ak-

ten und studiert sie. Die Rechtsvertretung stellt im Verfahren immer denWil-

lendesKindes umfassendunddifferenziert dar.Sie berücksichtigt die objekti-

ven Interessen des Kindes. Stellt sie Konflikte zwischen Kindeswillen und den

objektiven Interessen fest, prüft sie sorgfältig, ob und wie sie dies dem Ge-

richt/der Behörde und Dritten mitteilt und ob sie weitere Abklärungen bean-

tragt. Die Rechtsvertretung sucht, wenn möglich, nach vermittelnden Lösun-

gen.

3. UMGANG MIT DEM KIND

3.1 Kontakt mit dem Kind

Die Rechtsvertretung stellt einen persönlichen Kontakt zum Kind her. Der

Kontakt soll nur dann ausbleiben,wenn es unter demAspekt des Kindeswohls

oder -willens triftige Gründe gibt, die dagegensprechen.

3.2 Kindeswillen

Die Rechtsvertretung klärt den Kindeswillen sorgfältig und umfassend ab. Sie

hilft dem Kind, wenn nötig, diesenWillen zu entwickeln, sichtbar zu machen

und zu formulieren. Bestehen Konflikte zwischen Kindeswillen und Kindes-

wohl, reflektiert dies die Rechtsvertretungmit dem Kind so weit wie möglich.

3.3 Informationen zum Verfahren

Die Rechtsvertretung informiert das Kind seinem Entwicklungsstand gemäß

über seine Rechte, den Ablauf des Verfahrens und die Rolle aller Akteure. Sie

beschreibt und erklärt dem Kind die einzelnen Verfahrensschritte, damit es

sich eine angemessene Vorstellung davonmachen kann.

Die Rechtsvertretung informiert das Kind mündlich oder schriftlich über

denAusgang des Verfahrens und klärtmit ihmnachMöglichkeit seinenWillen

bezüglich Einlegung eines Rechtsmittels ab.

3.4 Erreichbarkeit

DieRechtsvertretung informiert dasKindmündlich und schriftlich,wannund

wie sie erreichbar ist.
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3.5 Einbezug des Kindes in alle Verfahrensschritte

DieRechtsvertretung leitet allewichtigen Informationen,die sie erhält, an das

Kind weiter und bespricht sich in geeigneterWeise mit ihm.

3.6 Abschluss der Vertretung

Die Rechtsvertretung bietet dem Kind ein Abschlussgespräch an. Es soll sich

dazu äußern können, wie es das Verfahren erlebt hat und wie die Rechtsver-

tretung seine Erwartungen erfüllt hat.

4. UMGANG MIT DRITTEN

4.1 Austausch mit Fachpersonen

Die Rechtsvertretung holt Auskünfte von Dritten oder spezielles Wissen von

Fachpersonenein,wenndies erforderlich ist,umdemKindgerecht zuwerden.

4.2 Rollenklärung

Mit bereits involvierten Beistandspersonen nimmt die Rechtsvertretung Kon-

takt auf zum Austausch und zur Rollenklärung.

5. QUALITÄTSSICHERUNG

5.1 Bereitschaft zu Datenweitergabe und Dokumentation

Mitglieder des Vereins Kinderanwaltschaft Schweiz sind bereit, periodisch

die Daten zu jeder von ihnen geführten Kindesvertretung anonymisiert an

den Verein weiterzugeben, damit er Auswertungen vornehmen und durch die

gewonnenen Erkenntnisse zur Qualitätsverbesserung und Verbreitung der

Rechtsvertretung und die Umsetzung der Leitlinien des Europarates für eine

kindgerechte Justiz in der Schweiz beitragen kann.

5.2 Weiterbildung

Die Rechtsvertretung verpflichtet sich, jährlich an mindestens einer Weiter-

bildungsveranstaltung teilzunehmen, die der Verein anbietet oder empfiehlt.

5.3 Reflexion

Die Rechtsvertretung verpflichtet sich zu regelmäßigen (mind. zweimal

jährlichen) Intervisionen mit Vereinsmitgliedern, wie z.B. der Teilnahme an

Learning Communities oder von Vereinsmitgliedern organisiertem Fachaus-

tausch.
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Beschlossen und sofort in Kraft gesetzt an der ordentlichenMitgliederver-

sammlung vom 26. Mai 2009. Ergänzt durch einen Beschluss der Mitglieder-

versammlung vom 24.5.2012 und vom 23. Juni 2020. Redaktionelle Ersetzung

des Begriffs »Kindesverfahrensvertretung« durch »Rechtsvertretung« durch

die Geschäftsstelle, ohne weiteren Beschluss der MV.
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8.2 Standards Musivo3

Musivo-Standards der Transdisziplinären Fallführung (TF)

(08.10.2019)

1. Fall ist, was der Fall ist.

2. InderTFgibt esgrundsätzlichkeinedominierendeProfession/Wissenschaft.

Fach- und Expertenmeinungen sowie Meinungen beteiligter sowie au-

ßenstehender Laien werden als grundsätzlich gleichwertig entgegenge-

nommen und in die TF einbezogen.

3. TF hat intervenierenden Charakter, eingebettet in eine gelassene und em-

pathische Grundhaltung. Sie zielt auf die Entwicklung von Selbstverant-

wortlichkeit und Autonomie aller Beteiligten ab.

4. Wirkung und Ergebnisorientierung stehen imZentrum.Grundlage für ei-

ne effektive Fallführung ist ein umfassendes Verständnis der Fallstruktur.

Hierfür entwickeln die Fallführenden Fallstrukturhypothesen, welche sie

im Lauf der Fallbearbeitung laufend überprüfen und weiterentwickeln.

5. Fallführende sind sich sowohl des Wertes ihrer Fachkompetenz als auch

deren Begrenztheit für den Erfolg der Fallführung bewusst. Sie arbeiten

auf Augenhöhe mit internen und externen Vertreter*innen anderer Pro-

fessionenundFachrichtungen amFall zusammen.Sie respektieren andere

Fachrichtungen undMeinungen nicht nur, sondern haben und entwickeln

ein eigenes Interesse dafür.

6. Falladäquate (angemessene) Partizipation Involvierter steht immer vorde-

ren Ausschluss.Wenn immermöglich und sinnvoll, ist der Kontaktmit ih-

nen aufrechtzuhalten.

7. Fallführende sind in der Lage zu erkennen, wann und mit welchen (in-

ternen oder externen) Knowhowträger*innen oder Vertreter*innen ande-

rer wichtiger Fachrichtungen Austausche und Fallkonferenzen notwendig

sind, und können diese – auch kurzfristig – organisieren und durchfüh-

ren.

8. Fallführende überprüfen vor Fallannahme ihre innere und äußere Unab-

hängigkeit und entscheiden in der Fallführung autonom und nicht wei-

sungsgebunden.

3 Musivo ist eine Genossenschaft und führt als Entwicklungsunternehmen verschiedene

Betriebe, die auf transdisziplinäre Lösungen in für das Gemeinwohl relevanten Tätig-

keitsfeldern spezialisiert sind. Die 2005 gegründete Genossenschaft ist partnerschaft-

lich organisiert und geführt und verfolgt eine moderate Wachstumsstrategie.
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9. Krisen sind die Regel, nicht die Ausnahme: Sie werden nicht zu Störfällen

degradiert, sondern bewusst für Fortschritte in der Fallführung genutzt.

10. Effizienz undWirtschaftlichkeit sind wichtige Kriterien der TF.

11. Die Kommunikation in der TF ist klar und transparent, offen und aufrich-

tig sowie auf Augenhöhe mit den Angesprochenen. Die Zusammenarbeit

ist inspirierend, humorvoll, leicht, flexibel, verlässlich und bodenständig.

12. Die individuelle Kompetenz der Fallführenden als Voraussetzung für TF

umfasst:

• intrinsische Motivation und Disziplin

• die Fähigkeit, Informationen zu interpretieren und zwischen wichtig und

unwichtig zu unterscheiden

• die Fähigkeit, Informationsstückchen zu einem umfassenden Bild der

Welt zusammenzusetzen.

• die Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen und in unvertrauten Situa-

tionen das innere Gleichgewicht zu bewahren.
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8.3 Vom »Kindeswillen« zur »Willensäußerung des Kindes«4

ZurNotwendigkeitderKlärungunddesUmgangsmitWillensäußerungenvonKindern,

insbesondere in gerichtlichen und behördlichen Verfahren

Einleitung

Der Verein IF-Kind ist ein multidisziplinärer Zusammenschluss von Fach-

personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Förderung der

qualitativ hochstehenden InteressenvertretungvonKindernund Jugendlichen

insbesondere in Gerichts- und Verwaltungsverfahren. An seinem jährlichen

Austauschtreffen im Juni 2020 wurde über den Kindeswillen diskutiert. Die

Autorinnen und Autoren5 haben sich kritisch mit der bisherigen Definition,

der Erhebung und der Berücksichtigung des Kindeswillens in allen drei Staa-

ten bzw. Rechtsordnungen auseinandergesetzt mit dem Ziel, auf der Basis

der UN-KRK ein von den einzelstaatlichen Rechtsordnungen unabhängiges,

kindgerechtes Vorgehen zum Umgang mit dem Kindeswillen zu finden. Der

vorliegende Beitrag ist das Resultat dieser Diskussionen und möchte alle

Fachpersonen und Menschen im Umfeld von verfahrensbetroffenen Kindern

zu einer kritischen Reflexion und zu weiteren Diskussionen und fachlichen

Auseinandersetzungen über ihren bisherigen Umgang mit dem Kindeswillen

vor allem im familiengerichtlichen bzw. Familienschutz-Verfahren anregen.

Bisherige Definition des Kindeswillens gemäß aktuellem Stand

der Wissenschaft

Dettenborn6 hat folgende Definition veröffentlicht:

»Als Kindeswille wird hier die altersgemäß stabile und autonome Ausrich-

tung des Kindes auf erstrebte, persönlich bedeutsameZielzustände verstan-

den. Damit ist nichts zum Bewusstseinsgrad sowie zu den emotionalen und

kognitiven Anteilen gesagt. Es ist auch nichts zu den hinter der Willensbil-

dung stehenden Motiven gesagt.«

4 Vgl. IF-Kind; www.ifkind.org

5 Siehe am Schluss dieses Beitrags.

6 Dettenborn (2021).
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Diese Definition wird auch von Balloff verwendet. Salzgeber7 zitiert ebenfalls

Dettenborn–ergänzt aber zusätzliche Fragestellungen: Rational – emotional?

Eigenständig – beeinflusst? Wille und Beziehung hängen zusammen? Wille

und Bindung? Wille und Kontinuität? Wille bei Umzug oder Wechselmodell?

Wille Ausdruck der Solidarität, der Loyalität, der Ambivalenz, Schutz vor dem

Elternkonflikt? Danach sei »vomKindeswillen dann auszugehen, wenn Zielorientie-

rung, Intensität, Stabilität, Autonomie (im Sinne individueller, selbstinitiierter Bestre-

bungen) erfüllt sind.« Und: »Es besteht für die verbalen Äußerungen kein eindeutiges

Kriterium, das zwischen echtemWunsch undWillen eines Kindes und einer Vereinnah-

mung durch einen Elternteil zu trennen vermag«.

Obwohl diesesKonstrukt auf den erstenBlick klar erscheint, sorgt derUm-

gang damit in der Praxis für viel Unsicherheit und es wird oft heftig darüber

gestritten.UnsererMeinung nach existiert dieser Streit stellvertretend für die

bei Entscheiden zu Kinderbelangen immanente Unsicherheit. Es gibt keine

Eindeutigkeit darin, was einem Kind im Verlaufe seiner Entwicklung gut be-

kommt. Und es existiert keine Möglichkeit, weitere Versuche zu starten, die

Aufschluss darüber geben könnten, welches der bessere Weg gewesen wäre.

Obwohl dies jedoch Überlegungen und Dilemmata in Bezug auf die Frage des

Kindeswohls sind,werden sie immerwieder bei der Definition des Kindeswil-

lens abgehandelt.

Einteilungen von kindlichen Willensäußerungen in solche von urteilsfä-

higen versus noch nicht urteilsfähigen Kindern oder die Erstellung von Kate-

gorien wie die des ›induzierten‹ (d.h. von Dritten beeinflussten oder gar ge-

steuerten) und des ›selbstgefährdenden‹ Willens sollten helfen, den Umgang

mitkindlichenWillensäußerungenzuerleichtern.Dies führte inderPraxisge-

mäßunsererBeobachtungzueinerVerstärkungderKonfusion,weil sichFach-

personen, Behörden und Gerichte nun vor allem verpflichtet sehen, bei jeder

Willensäußerung zu entscheiden, inwiefern diese der Kategorie des »echten«

oder »unechten«Willens angehöre. Vielfach wurde den kindlichenWillensäu-

ßerungen deshalb eher mit ermittelnder Wachsamkeit denn mit einem auf-

merksamen, wohlwollenden Interesse begegnet.

Unseres Erachtens wurde manchmal nicht anerkannt, dass eine Willens-

äußerung in erster Linie vollumfänglichen Respekt und Akzeptanz erfordert

und zunächst einmal ohneWertung entgegengenommenwerdenmuss. Sie ist

7 Salzgeber, J.: Psychologische Gutachten im familiengerichtlichen Verfahren – Erkennt-

nismöglichkeiten und -grenzen, Vortrag ZKJ-Tag 2019 in Köln.
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der individuellste, persönlichste Beitrag, den ein Kind zu seiner Situation äu-

ßern kannoderwill.DieÜberlegungen, auswelcher Situationheraus derWille

entstanden seinmag, ist vielleicht fürÜberlegungen zumKindeswohlwichtig,

nicht aber für das Aufnehmen eines Kindeswillens. Auf der Suche danach,wie

es zu dieser Entwicklung kommen konnte, sind die AutorInnen auf neun ver-

breitete »Irrtümer über den Kindeswillen« gestoßen, die dafür verantwortlich

sein könnten. Sie werden in der Folge vorgestellt und diskutiert.

Neun Irrtümer über den Kindeswillen und ihre Auflösung

1. Irrtum: Das Kind hat immer einen Willen und diesen Willen kann man immer eruieren.

Wirmöchten betonen, dass es verschiedeneGründe gibt,weshalb einKind be-

züglich einer bestimmten Frage oder eine Situation keinen Willen hat oder

aber zwar einen Willen hat, diesen aber nicht äußern will. Manchmal konnte

es seinen Willen nicht bilden, weil es sich mit der Situation noch nicht genü-

gend hat befassen können. Vielleicht war ihm die Situation verborgen oder sie

war kognitiv zu anspruchsvoll. Eventuell ist das Kind zwar genügend orien-

tiert und informiert, jedoch bezüglich seines Willens ambivalent und es weiß

nicht, wie es dies äußern kann. Oder vielleicht möchte das Kind enge Bezugs-

personen nicht verletzen oder erzürnen und hat deshalb entschieden, nichts

zu äußern. In der Regel sind Kinder emotional sehr abhängig von ihren Be-

zugspersonen.Kinder aus kollektivistischenGesellschaften (Migration) haben

zudem ein anderes Verhältnis zum Kindeswillen. Sie haben gelernt, dass ihr

individueller Wille weniger Gewicht hat als ihre Wirksamkeit in der Gemein-

schaft.

2. Irrtum: Was das Kind sagt, ist sein wahrer Kindeswille.

(Die verbale Äußerung ist nur eine von vielen Ausdrucksformen.)

DerWille selbst ist nie direkt »greifbar«, sondern nur imGesamtbild der –ver-

balen wie nonverbalen – Äußerungen erfahrbar. Je jünger Kinder sind, desto

schwieriger ist es für sie, innere Gefühle,Wünsche und Ziele zu verbalisieren.

Kinder äußern sichmanchmal bei verschiedenen Personen und in verschiede-

nen Situationen unterschiedlich. Die eine Äußerung ist dabei nicht von vorn-

herein als »wahrer« als eine andere erkennbar. Vielmehr soll es darum gehen,

dieGesamtheit derWillensäußerungen zu betrachtenund sie in einenZusam-

menhang zu setzen. So entsteht ein möglichst vollständiges Bild dessen, was

ein Kind über seinenWillen äußern kann. Es ist dabei zentral, dass der geäu-
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ßerte Willen nicht zwingend alles von einem innerlich verspürten Willen ab-

bildet. Dennoch ist der geäußerte Wille das, was das Kind als seinen Beitrag

zur Verfügung stellt.

3. Irrtum: Kleine Kinder dürfen Wünsche äußern, große ihren Willen.

(Alter ist kein Grund für ausbleibende Einlassung auf den Kindeswillen resp.

Auseinandersetzung damit.)

Der Wunsch kann als eine Stufe zur Willensbildung angesehen werden. Im

Hinblick auf die zu erwartende Reaktion gibt es für das Kind einen Unter-

schied, ob es einenWunsch oder einenWillen äußert: für Wünsche wird man

nicht bestraft,mitWillensäußerungenkannmanEltern verletzen.Auch kleine

Kinder sollen an Entscheidungen partizipieren können. AlleWahrnehmungs-

bereiche sind grundsätzlich gleichwertig. Bei kleinen Kindern ist der Schwer-

punkt nonverbal, bei älteren eher verbal. Daraus ergibt sich, dass sowohl bei

kleinen als auch großen Kindern alle Arten von Willensäußerungen gleich zu

beachten sind.Gerade jungeKinder,Kinder in situativenSchwierigkeitenoder

auch Kinder, die eine Behinderung haben und sich deshalb verbal nicht gut

ausdrücken können, benötigen in verstärktem Maße, dass die Erwachsenen

sich vertieft damit auseinandersetzen, was für das betreffende Kind akzepta-

bel und wünschenswert ist oder was ihm unerträglich erscheint.

4. Irrtum: Der Wille von Kindern mit Behinderung/Einschränkungen oder von Säuglingen

kann und braucht nicht ermittelt zu werden.

Je nach Art und Grad einer Behinderung können Kinder nur eingeschränkt

oder lediglich nonverbal ihrenWillen ausdrücken.Gleiches gilt für kleine Kin-

der und Säuglinge. Gestik,Mimik, Zeichen- oder Gebärdensprache, Verhalten

oder auch nur beobachtbare Gefühlsregungen lassen sehr wohl Rückschlüsse

auf einenWillen des Kindes zu. Es werden daher hohe Ansprüche an die Qua-

lifizierung der Personen gerichtet, die sich mit diesen Kindern beschäftigen.

Die Beiziehung von und mit dem Kind vertrauten Personen kann bei der

Ermittlung des Kindeswillens helfen. Interaktionsbeobachtungen zwischen

Kind und dem beteiligten Elternteil oder sonstigen Bezugspersonen können

eine wichtige Möglichkeit zur Willensermittlung sein. Die Einordnung in

den jeweiligen Kontext und die Situation sollten bei der Interpretation und

Begründung der Äußerungen berücksichtigt werden.
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5. Irrtum: Nur der Kindeswillen eines einsichts- und urteilsfähigen Kindes ist zu

berücksichtigen.

(»Unreife«, eingeschränkte Kognition etc. sind keine Gründe für ausbleibende

Einlassung auf die Auseinandersetzung mit dem Kindeswillen.)

Die zunehmend Einfluss gewinnende Haltung, nur denWillen eines einsichts-

und urteilsfähigen Kindes zu berücksichtigen, ist aus kinderrechtlicher Sicht

kritisch zu hinterfragen. Zum einen geht es ja nicht darum, dass ein Kind

plötzlich für seine Situation umfängliche Verantwortung übernimmt, son-

dern um die Frage, wie das Kind sich zu seiner Situation stellt. Und diese

Frage darf, ja soll das Kind ganz subjektiv beantworten. Den »vernünftigen«

Überlegungen müssen sich die Erwachsenen stellen.Wenn das Kind auch bei

den realitätsbezogenen Abwägungen mitmachen mag, ist dies im Sinne der

Autonomieentwicklung des Kindes natürlich zu begrüßen.

6. Irrtum: Es gibt einen induzierten (beeinflussten) Kindeswillen, der per se nicht zu

beachten ist.

Kinder sind grundsätzlich,d.h. immer und in hohemMass, beeinflusst von ih-

rer engenUmgebung: Erziehung stellt gewissermaßen Beeinflussung in Rein-

form dar. Außerdem bildet sich ein Wille nie im freien Raum, er steht immer

in Abhängigkeit zur Umgebungsrealität. Eine Vielzahl von Aspekten einer Si-

tuation – auf der Ebene der Beziehungen aber auch bezüglich der emotiona-

lenVerarbeitung,des befürchtetenStresses oder etwader persönlich erhofften

Freiheiten – führt zu einer Willensbildung. Die menschliche Psyche ist keine

Einbahnstraße, sondern ein komplexesGeflecht an bewussten und unbewuss-

ten inneren Prozessen. Selbstverständlich bilden auch Erwachsene ihrenWil-

len nicht frei von Beeinflussung. Erstaunlicherweise stellt man jedoch an die

Unabhängigkeit der Willensäußerung eines erwachsenen Menschen oft we-

niger hohe Anforderungen als an diejenigen eines Kindes. Es ist also immer

davon auszugehen, dass die kindliche Willensbildung in Abhängigkeit zu den

wichtigen Personen und zur gesamten Situation entstanden ist, sei es im Ein-

klangmit demWillen vonBezugspersonenoder vielleicht–alsAktderAbgren-

zung im Prozess der Autonomieentwicklung – gerade dagegen. Aber spricht

das dagegen, den Kindeswillen zunächst einfach entgegenzunehmen? Für das

Entgegennehmen bzw. Festhalten eines Kindeswillens ist es nicht nötig zu er-

kennen, auf welche Weise der Wille zustande gekommen ist. Der geäußerte

Wille des Kindes– in seiner oben geschilderten Gesamtheit – ist, was er ist. Es

sind Kindeswohlüberlegungen, die gemacht werden, wenn darüber entschie-
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den werden soll, ob sich Eltern ihrem Kind gegenüber allzu manipulativ oder

bedrängendverhalten.Undesbrauchtdannnicht extraEntscheidungengegen

denWillen des Kindes, umdemKind einen unabhängigerenWillen zu ermög-

lichen (sowird bisweilen auf paradoxeWeise argumentiert), sondern allenfalls

eine längerfristigeUnterstützung des familiären Systems, um demKind zumehr Au-

tonomie zu verhelfen.

7. Irrtum: Es gibt Personen, die einen privilegierten Zugang zum Kindeswillen haben.

Vater,Mutter, eineKinderanwältin, einGutachter–niemandkann indenKopf

des Kindes sehen und es gibt auch keine Zaubermethode, um den Kindeswil-

len zu eruieren, Alle können nur Zeichen und Signale deuten. Jeder sieht Aus-

schnitte, jede hat durch die eigene Beziehung und Rolle einen gefärbten Blick.

Die Beteiligten und sonstige Bezugspersonen sind geprägt durch ihre eigene

Biografie, Kultur, Beziehung, Bindung und Profession. Ziel sollte es deshalb

sein, die Eindrücke der vielen Beteiligten zusammenzuführen und daraus ein

Gesamtbild zu erstellen.Keine Person hat privilegierten Zugang zum Innenle-

ben eines Kindes.

8. Irrtum: Eine Einigung der Eltern ist für Kinder immer das Beste, der Wille des Kindes

ist dann nicht mehr zu berücksichtigen.

Kinder und Eltern haben nicht automatisch die gleichen Interessen und es

kann sein, dass Eltern sich einig sind entgegen dem Willen eines Kindes.

Kinder haben Anspruch auf eine eigenständige Perspektive und Auseinan-

dersetzung mit ihren Vorstellungen, Wünschen und Grenzen sowie auch ein

Anspruch auf Ambivalenz. Das meint der Grundsatz der Partizipation. Nicht

alles, was die Eltern als gut und gerecht empfinden, ist auch aus Sicht des

Kindes gewünscht. Es geht dabei primär um die Selbstwirksamkeit und Par-

tizipationsmöglichkeit des Kindes, die neben der elterlichen Verantwortung

nicht vernachlässigt werden soll.

9. Irrtum: Durch mehrfache Gespräche kann man den wirklichen Willen des Kindes

besser erfragen und es wird dem professionellsten Verfahrensbeteiligten irgendwann

das sagen, was sein »wahrer Wille« ist beziehungsweise was unserer Vorstellung vom

Kindeswohl nahekommt.

In einigen Verfahren gibt es Mehrfachgespräche des Kindes mit den ver-

schiedenen Professionen oder wiederholte Befragung durch die gleichen

Beteiligten mit den gleichen Fragestellungen. Mehrfache Gespräche sind
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nicht per se problematisch. Kritischer ist es aber, wenn das Gespräch in eine

Art »Verhör« oder »Zeugeneinvernahme« kippt. Das immer wieder neue Be-

fragen eines Kindes im Sinne eines Hinterfragens seines Willens sowie ein

Befragen des Kindes mit einem bestimmten Ziel kann eine große Belastung

für das Kind darstellen. Das Plus an Quantität ist nicht notwendig ein Plus

an Qualität. Das Kind erlebt womöglich, dass seine Äußerungen nicht ernst

genommen werden, und versucht in einigen Fällen durch Anpassung seiner

Aussagen dem Gegenüber gerecht zu werden oder aber geht in verstärkten

Widerstand. Wenn man den Willen eines Kindes erfassen möchte, sollte es

auch nicht darum gehen, Widersprüche in seinen Äußerungen aufzudecken,

und es sollte auch nicht umBewertung von Vernunft derWillensäußerung des

Kindes gehen. Wichtig sind gutes Zuhören sowie das Schärfen des eigenen

Bewusstseins für mögliche Belastungen des Kindes. Der geäußerte Wille ist

ernst zu nehmen, die eigene Haltung und die dem Kind gestellten Fragen

hingegen sind kritisch zu hinterfragen und zu reflektieren.

Neue Definition des Kindeswillens: Willensäußerung des Kindes

WunschundZiel gehören zumKindeswillen, sie sindAspekte davon.DerWille

des Kindes ist eine innere Ausrichtung auf angestrebte Ziele.

a) Wir meinen mit dem Begriff Kindeswille sowohl konkrete Zielvorstellun-

gen und Wünsche, Anliegen und Einschätzungen, die ein Kind verbal äu-

ßert, als auch starke Gefühlsregungen des Kindes (z.B. Heimweh), mimi-

sche und nonverbale Äußerungen im Hinblick auf eine einzuschätzende

Situation (z.B.Lachen oderWeinen),psychosomatischeReaktionen auf ei-

neSituation (z.B.Bauch- oderKopfschmerzen) undkonkretesVerhalten in

einer Situation (z.B. Wegrennen). Wie die Beispiele schon zeigen, stehen

bei den nicht verbal geäußerten Willenstendenzen diejenigen mit negati-

ver Ausprägung etwas imVordergrund, aus dem einfachenGrund,weil ei-

ne Zustimmung des Kindes einfacher zu handhaben ist.

b) Das Eruieren eines »wirklichen Willens« ist nicht möglich. Weder exis-

tiert der Wille insgesamt als inhärente Größe, noch ist dieser in seiner

komplexen Gesamtheit einfach so zu zeigen. Vielmehr sind es lediglich

Äußerungen, die aufgenommen werden können. Sie weisen darauf hin,

was einMensch zu einem bestimmten Zeitpunkt von sich zu zeigen bereit

und in der Lage ist. Werden diese Äußerungen aufmerksam und mög-

lichst umfassend erfasst – verbal wie nonverbal –, bilden sie den innerlich

verspürten Willen eines Kindes ab, vielleicht recht detailgetreu oder auch
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nur holzschnittartig. Willensäußerungen zeigen sich außerdem einmal

einheitlich, dann wieder völlig konträr oder vielseitig – so wie auch die

menschliche Psyche oft voller Widersprüche und Ambivalenzen ist. Dies

gilt es in seiner Gesamtheit zu akzeptieren. Manches kann, wenn es

betrachtet wird, eingeordnet und verstanden werden, anderes nicht.

c) DerWille eines Kindes ist nicht als zeitüberdauernde Größe zu verstehen.

Da Kinder sich im Verlaufe ihrer Entwicklung stark verändern, ist auch

ihrWille in stärkeremMaße als bei Erwachsenen abhängig von Alter, Zeit,

Ort undUmständen.Er kann sich rasant verändern undweiterentwickeln.

Dennoch ist dem momentanen Willen des Kindes immer Beachtung zu

schenken.Denn das ist es, was das Kind als seine gefühlteWirklichkeit im

Hier und Jetzt verspürt.

d) Die Feststellung des Willens ist stets das Ergebnis einer Deutung. Zwi-

schen derWahrnehmung derWillensäußerung und seiner Deutungmuss

klar unterschieden werden. Die Willensäußerungen des Kindes sollen in

ihrer Vielfältigkeit wahrgenommen, dargestellt und transparent gedeutet

werden. Keine außenstehende Person hat privilegierten Zugang zum In-

nenleben eines Kindes. Um ein möglichst umfassendes Bild vom Willen

des Kindes zu erhalten, sind die Perspektiven aller Beteiligten in die Deu-

tung einzubeziehen.

e) Das Kind hat Anspruch darauf, dass eine Auseinandersetzung mit seinen

Willensäußerungen stattfindet und dass es eine Begründung erhält, wes-

halb seinem Willen gefolgt resp. davon abgewichen wird. Es sollte auch

wissen, was mit seiner Willensäußerung geschieht, in welchen Kontext

diese verwendet wird und wer hiervon Kenntnis erhält. Weder die allen-

falls eingeschränkte Urteilsfähigkeit des Kindes noch die Beeinflussung

seines Willens noch eine Selbstgefährdung sind Gründe, um sich nicht

mit seinemWillen auseinanderzusetzen. Für das Verständnis des Willens

des Kindes ist es notwendig, sich mit seiner Perspektive zu identifizieren,

diese zu erweitern mit Überlegungen zu Ressourcen und Befürchtungen.

Alle Aspekte sindwiederholt abzuwägenunddasErgebnis soweit alsmög-

lich transparent zu machen. Erst in einem zweiten Schritt ist abwägen,

inwiefern den Vorstellungen des Kindes gefolgt werden kann. Dann aber

besteht eine Begründungspflicht für Übernahme, teilweise Übernahme

und Ablehnung des Kindeswillens.

In den drei deutschsprachigen Ländern gibt es unterschiedliche Ansätze, wie

der Kindeswille in Verfahren eruiert wird, ins Verfahren eingebracht wird und
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wie hiermit umgegangen wird.Wir wollen mit diesem Papier sensibilisieren,

die Forschung vorantreiben und uns dafür stark machen, dass die oben ge-

nannten Aspekte in Bezug auf den Kindeswillen in der Schulung und in der

praktischen Arbeit und Professionalisierung der Fachkräfte gestärkt werden.

Reinhard Prenzlow (Verfahrensbeistand und Vormund, D), Ute Kuleisa-

Binge (Verfahrensbeistand und Vormund, D), Franziska Lorenz (Fachan-

wältin für Familienrecht, Mediatorin und Verfahrensbeistand, D), Sabine

Brunner (Psychologin und Psychotherapeutin am Marie Meierhofer Insti-

tut für das Kind, CH), Stefan Blum (Kinderanwalt, CH), Susanne Meier

(Kinderanwältin, CH), Peter Grossniklaus (Dipl. Sozialarbeiter i.R., CH),

Regina Studener-Kuras (Kinderbeistand, AUT), Christophe Herzig

(Kinderanwalt, CH)
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